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efUhlen 3u betrachten und nach (tteln Umſchau 3 halten, einen
ins Schwanken geratenen 0 Iin ihrem Lehrgebäude mit anderen,
deren Feſtigkeit und Haltbarkeit weifeln Raum gibt, 3u en
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Paſtoral⸗Fragen und 2  2  Jülle
(Kirchliches Abſtinenzgebot.) Cajus, ein Rheinſchiffer,

der auf der Frachtſchiffahr zwiſchen Rotterdam und ann CEIM

beſchäftigt iſt, klagt ſich m der Beichte AN, CL habe mit Ausnahme
de Karfreitags nie die Abſtinenz beobachtet. Die Beſtimmungen der
einzelnen Dißzeſen, welche EL auf ſeiner Ahr berühre, könne ELr nicht
kennen; CETL habe ſich einfach nach den Beſtimmungen gerichtet, wie ſie
In Mannheim vor der Faſtenzeit von der Kanzel verleſen würden,
und nach welchen die Reiſenden Am Karfreitag ſich des Fleiſch
genuſſes 3u enthalten hätten. So habe C* CS mit ſeiner ganzen Familie
gehalten, auch in den holländiſchen Häfen

5 Ung: In unſerem Falle ande C ſich UumM ein allgemeines
kirchliches Gebot und deſſ Tragweite, Um das ebot, welches die

ſchreibt, von welchemBeobachtung der Abſtinenz gewiſſen Zeiten vor
QAber heutzutage ielfach Dispens Tteilt 3u werden Pflegt, ſei es
(okal, ſei eS perſönli

Das allgemeine Kirchengebot lautet Qus ſich auf Enthaltung
dbon Fleiſchſpeiſen allen Freitagen des Jahres mit Ausnahme des
Ohen Weihnachtsfeſtes, enn dieſes auf einen Freitag fällt, und auf
dieſelbe Enthaltung N allen eigentlichen Faſttagen; In der
vierzigtägigen Faſtenzeit, enſchließlich der onntage, lautet CS ogar
auf Enthaltung nicht nur von Flei ſondern auch von Milch⸗ und
ierſpeiſen. wie (8 an ſichDieſe Strenge des allgemeinen Kirchengebots
Qutet, iſt jedoch wohl nirgends mehr iun rechtskräftiger Uebung. Das

nach denſogenannte Faſtenmandat gewährt von ahr 3u ahr eine
Diözeſen wechſelnde größer oder geringere Abſchwächung Dieſe un
den Faſtenmandaten ausgeſprochene Erleichterung oder dieſe Dispens
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von einem großen Teile des eigentlichen Kirchengebotes iſt nach züber⸗
einſtimmender Lehre der Theologen lokal, ſo zwar, daß die Dispen⸗
ſierten innerhalb der betreffenden iözeſe von der lözeſan
dispens Gebrauch machen können, daß aber auch, wenigſtens PTIO-/
babiliter und 1E die Fremden von der ispens des
rtes, wo ſie ſich gerade beft  en, Gebrauch machen dürfen, nicht
aber von der Dispens des Ites, aus welchem ſie ſtammen,
eS auch ihr onſt ſtändiger Wohnſitz ſein

Dieſe lokale Dispens Aßt auf okalen Gründen, oder auf
Gründen, we an Ort und Stelle bei vielen einzutreffen legen;
die Gültigkeit der Dispens und die Berechtigung, ſich H˙hrer Iu
bedienen, ſt unabhängig davon, ob bei dem einzelnen die Unterſtellten
Gründe wirklich vorliegen oder nicht

mne andere Erleichterung des kirchlichen Gebotes kann gewährt
werden und Ird nicht ſelten gewährt auf perſönliche Gründe hin
In verſchiedenen Faſtenmandaten wird den Pfarrern und auch den
Beichtvätern die buma Tteilt, n Einzelfällen perſönlicher Gründe
wegen eine ſelbſt ber die lokale Dispens hinausgehende Erleich—
terung 3u gewähren. Für die meiſten Gegenden darf ogar auf Ge
wohnheitsrecht hin angenommen werden, daß der Pfarrer nicht jeder
Beichtvater) auch ohne beſondere Ermächtigung jene Dispensbefugnis
In Einzelfällen beſitze

Dieſe perſönliche Erleichterung 4 vom ern des Be
treffenden oder deſſen Delegierten dem Bittenden gewährt, unabhängig
vom etwa wechſelnden Aufenthaltsort desſelben. d, nach praktiſch
befolgbarer Anſicht ſind die Diözeſanoberen oder deren Delegierte
(Pfarrer bezw. Beichtväter) berechtigt, eine derartige perſönliche
Dispens Qus perſönlichen Gründen auch den Fremden 3u erteilen,
welche ſich zufällig in der betreffenden Dibzeſe oder Pfarrei aufhalten,

Ur die Zeitdauer eben der Unterſtellten perſönlichen Gründe,
falls der Dispenſierende nicht die Beſchränkung auf die Zeitdauer
des Aufenthaltes Ort und Stelle feſtlegt Dieſe Anſicht geht
folgerichtig QAus der ſich In unſerer Zeit immer mehr Ahn brechenden
Auffaſſung hervor, nach welcher die Fremden betreffs Sachen der
freiwilligen Jurisdiktion als Untertanen des Or ſich betrachtenönnen: önnen ſie von dieſem oder kraft ſeiner Urisdiktion SACTa-
mentaliter abſolviert werden, ſo önnen ſie auch kraft eben dieſer
Jurisdiktion Dispens von einem allgemeinen irchengeſetz erlangen,
von dem' der betreffende Obere ene Untergebenen 11 genere dis
penſieren kann.

Wenden wir die hier ausgeſprochenen Grundſätze ber die Ver
U  *  lichtung allgemeiner Kirchengeſetze und die Dispenſierbarkeit der
ſelben auf unſeren Fall d ſo L ſich heraus, daß Cajus objektiv
unrichtig geurteilt und gehandelt hat, daß ihm aber für die Zukunft
leicht geholfen werden kann.
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Da aju ſich auf Mannheim beruft, ſo ſchein Mannheim ſeine
Heimat oder —ein gewöhnlicher Wohnſitz 3u ſein oder geweſen 3u ein.
Allein mit dem Ueberſchreiten der Grenzen dieſer i6zef ard für
ihn die Mannheimer (d Freiburger) Dißzefanvergünſtigung hin
fällig alſo keine weitere Dispens, ſo blieb ihm nur die
ahl, entweder das Abſtinenzgebot der Kirche nach ſeiner ganzen
Strenge 3u beobachten, oder ich nach der Milderung 3u erkundigen,
welch für den jeweiligen Aufenthaltsort gegeben war, und ſich auf
den Gebrauch dieſer Milderung beſchränken. Die Dibzeſe des
jeweiligen Aufenthaltsortes nd infolgedeſſen die Diözeſandispenſation
kann nicht zweifelhaft ſein, ſoba das Ins Land anlegt. Auch
kann eine Schwierigkeit nicht erhoben werden, das ſich
dort auf dem Rheine befindet, w0 die beiderſeitigen Ufer 3 en und
derſelben Dibzeſe gehören; denn ann iſt unzweifelhaft auch dieſe
maßgebend für den betreffenden eil des Rheinſtromes und die auf
demſelben ſich bewegenden Schiffe und deren Perſonal Zweifel kann
ul entſtehen, venn die links  2  25 und rechtsrheiniſchen anliegenden Tte
verſchiedenen ibzef angehören. In dieſem Falle dürfte außer dem
Falle der andung das Schiffsperfonal berechtigt ſein, ſich nach
Gutdünken der einen oder der anderen Dißzeſe zuzuzählen; denn
venn auch, genau genommen, die Mitte des rome als Demarkations  —
inie U nehmen wäre, ſo wird dief doch von dem gar 3u oft
nach der einen wie nd der anderen eite hin überſchritten und kann
jeden Augenblick überſchritten werden.

Hiermit — der objektive Tatbeſtand und die Verpflichtungs⸗
Morm für Ca klargelegt. Allein ES läßt ſich nicht leugnen, daß
deren Befolgung große Unzuträglichkeiten mit ſich bringt. An die
ſtrenge Norm de allgemeinen Kirchengeſetzes Ohne jegliche Dispens
ihn 3u binden, iſt kaum angänglich Wenn die allgemeinen Verhält  2
ni der eutigen Zeit ſo liegen, daß übera geglaubt hat, durch
1  en n größerem oder geringerem Umfange Milderung gewähren
3u ſollen, dann dürfte für die betreffende Klaſf der Schiffer mehr
als für viele andere Klaſſen dieſe rwägung gelten. Höchſt unbequem
und verwirrend iſt eS ber auch für Qjus, enn die Verpflichtungs⸗
Norni für ihn von Tag 3u Tag, vielleicht von Stunde 3u Stunde

elt Deshalbwechſeln ,oll, 1e nachdem der Ur des hiffe wechf
kann, genügendendürfte dieſe Lage desu für den, der dispenſ

Grund abgeben, mi Cajus un Wirklichkeit perſönlich u dispenſieren.
Kann Aher der Beichtvater 0d ETL der Pfarrer IM Abſtinenzgebote
dispenſieren, dann dürfte diefEm gern perſönlich .  en gewähren
in der eiſe, daß * ſich für da V  ahr, abgeſehen von den
verſchiedenen Aufenthaltsorten, ſtets nach dem Faſtenmandat der einen
beſtimmten 6zeſe richten E  vnne

Damit ware unächſt ajus, noch nicht deſſen ganze Familie,
vel El, wie hier Unterſtellt wird, mit ſich Uhr von dem ſteten
Wechſel der Abſtinenzpflicht entlaſtet. Allein S dürfte Grund genug
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vorliegen, die Dispens In gleicher Weiſe auf die Familie auszu⸗
dehnen. Wenn nicht die einzelnen Glieder erſönli Imꝛm Beichtſtuhl
dieſelbe erlangten, ſo könnte der Pfarrer auch außerhalb des Beicht⸗
tuhles den Cajus „für ſich und eine Familie“ dispenſieren. Im
Notfall dürften die Familienglieder ſelbſt Ohne 1  en entſchuldigt
ſein um Sinne der Antwort der heiligen Pönitentiarie vom Jänner!1834
und 9— .  * Mai 1863 77  8 önne denjenigen, welche Unter der Gewalt
des Familienvaters ſtänden, falls dieſer Dispens vom Abſtinenzgebot
erhalten habe, geſtattet werden, Abſtinenztagen eiſch 3uU genießen,
inſofern ſie ſich Iu der Unmöglichkeit befänden, für ihren täglichen
Unterhalt Faſtenkoſt 3u Aben  40 Doch, Vie geſagt, läßt ſich auch für
ſie formelle Dispens unſchwer erreichen.

Valkenburg (Hollan Aug Lehmkuhl
11 (Unerlaubte Konkurrenz.) Titus, der ein Handels⸗

eſchäft m Eiſenwaren hat, bietet eine Ware Um 9— billiger un,
als der gewöhnliche Preis 3u ein pflegt, uUunter Notierung de vollen
Gewichts. Tatſächlich aber mindert CETL das Gewicht, weil eine Ware,
namentlich die Eiſenſtangen, wie CL behauptet, der geſchickten
Behandlung bei dem Mindergewicht abſolut dieſelben Dienſte leiſten
und mindeſtens die gleiche Tragkraft eſitzen, Vie die gewöhnlicheWare beim Vollgewicht. Auf leſe Weiſe ſchlägt CEL Unter genügendemGewinn enne Mitkonkurrenten Aus dem Felde Begeht Titus nrecht,oder kann CEL mn ſeiner Praxis fortfahren?

Antwort und Löſung. Garantiert ru das Vollgewicht
ſeiner Ware, obwohl V weiß, daß ſie dasſelbe nicht hat, ſo begeht
ELl wenigſtens eine Lüge So wie bisher fortzufahren, muß alſo 2h
fachhin als unerlaubt bezeichnet werden. Anders würde ſich die Sache
verhalten, CTL nuLr die Garantie von „Ungefähr“ ſo und ⁰ viel
I1o ausſpräche, oder UuL „die Tragkraft des Vollgewichtes“ garan⸗
tierte, falls dieſe Tragkraft wirklich vorhanden iſt; dann QTe ſeine
Praxis eine nach allen Seiten hin erlaubte

2 Die Verſicherung des itus, daß eine Ware durchaus die
ſelben Dienſte leiſte wie die Ware anderer beim Mehrgewicht, darf
ni 3u El geglau werden, da die eigene Ware nur 3u leicht
überſchä Ird Hat aber die Ware de Titus nicht wirklich dieſelbe
Tragkraft und leiſtet ſie ni die gleichen Dienſte, wie * eine ver
ſprochene vollgewichtige tun würde, dann hat Titus zweifellos NI
bloß Im allgemeinen unrecht gehandelt, ondern eine UngerechtigkeitIm eigentlichen und rengen Sinne des bortes begangen; ELr wäre
ſeinen Kunden erſatzpflichtig, und 5  war nicht bloß nach Maß⸗
gabe des Untergewichtes der gelieferten Ware, ondern, fall  &  8 ein
größerer Schaden als dieſer den Kunden erwachſen ollte, wäre

für den ganzen, durch die geringere Ware herbeigeführtenSchaden haftbar, welchen EL Iu COhfuso ſehr wohl vorausſehenonnte und mußte.


